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BEGRÜNDUNG

1. Im Zusammenhang mit dem "Europa der Bürger" ist es ein wichtiges Anliegen der
Kommission, das Gemeinschaftsrecht zu vereinfachen und klarer zu gestalten, damit
es für den Bürger besser verständlich und zugänglich wird und er die spezifischen
Rechte, die es ihm zuerkennt, besser in Anspruch nehmen kann.

Dieses Ziel lässt sich so lange nicht erreichen, wie zahlreiche Vorschriften, die
mehrfach und oftmals in wesentlichen Punkten geändert wurden, in verschiedenen
Rechtsakten, vom ursprünglichen Rechtsakt bis zu dessen letzter geänderter Fassung,
verstreut sind und es einer aufwendigen Suche und eines Vergleichs vieler
Rechtsakte bedarf, um die jeweils geltenden Vorschriften zu ermitteln.

Soll das Gemeinschaftsrecht verständlich und transparent sein, müssen häufig
geänderte Rechtsvorschriften also kodifiziert werden.

2. Die Kommission hat daher mit Beschluss vom 1. April 19871 ihre Dienststellen
angewiesen, alle Rechtsvorschriften spätestens nach der zehnten Änderung zu
kodifizieren. Dabei hat sie jedoch betont, dass es sich um eine Mindestanforderung
handelt, denn im Interesse der Klarheit und des guten Verständnisses der
Gemeinschaftsvorschriften sollten die Dienststellen bemüht sein, die in ihre Zustän-
digkeit fallenden Rechtstexte in kürzeren Abständen zu kodifizieren.

3. Der Europäische Rat von Edinburgh hat sich im Dezember 1992 in seinen
Schlussfolgerungen ebenfalls in diesem Sinne geäußert2 und die Bedeutung der
Kodifizierung unterstrichen, da sie hinsichtlich der Frage, welches Recht zu einem
bestimmten Zeitpunkt auf einen spezifischen Gegenstand anwendbar ist, Rechts-
sicherheit biete.

Bei der Kodifizierung ist das übliche Rechtsetzungsverfahren der Gemeinschaft
uneingeschränkt einzuhalten.

Da an den zu kodifizierenden Rechtsakten keine materiell-inhaltlichen Änderungen
vorgenommen werden dürfen, haben sich das Europäische Parlament, der Rat und
die Kommission in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 20. Dezember 1994
auf ein beschleunigtes Verfahren für die rasche Annahme kodifizierter Rechtsakte
geeinigt.

4. Mit dem vorliegenden Vorschlag soll die Richtlinie 98/27/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz
der Verbraucherinteressen3 kodifiziert werden. Die neue Richtlinie ersetzt die
verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind4. Der Vorschlag
behält den materiellen Inhalt der kodifizierten Rechtsakte vollständig bei und
beschränkt sich darauf, sie in einem Rechtsakt zu vereinen, wobei nur insoweit
formale Änderungen vorgenommen werden, als diese aufgrund der Kodifizierung
selbst erforderlich sind.

                                                
1 KOM(87) 868 PV.
2 Siehe Anhang 3 zu Teil A dieser Schlussfolgerungen.
3 Durchgeführt im Einklang mit der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den

Rat - Kodifizierung des Acquis communautaire, KOM(2001) 645 endgültig.
4 Anhang II Teil A dieses Vorschlags.
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5. Der Kodifizierungsvorschlag wurde auf der Grundlage einer vorläufigen konsolidier-
ten Fassung der Richtlinie 98/27/EG und der sie ändernden Rechtsakte ausgearbeitet.
Diese konsolidierte Fassung war zuvor vom Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Gemeinschaften mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems in
allen Amtssprachen erstellt worden. Wenn die Artikel neu nummeriert wurden,
werden die alte und die neue Nummerierung einander in der Entsprechungstabelle in
Anhang III der kodifizierten Richtlinie gegenübergestellt.
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� 98/27/EG (angepasst)

Vorschlag für eine

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel � 95 �,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des � Europäischen � Wirtschafts- und Sozialausschusses5,

gemäß dem Verfahren des Artikels � 251 � EG-Vertrag6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

� 

(1) Die Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen7 ist
mehrfach und in wesentlichen Punkten geändert worden8. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu kodifizieren.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (1)

(2) In einigen, in Anhang I aufgeführten Richtlinien werden Vorschriften zum Schutz der
Interessen der Verbraucher festgelegt.

                                                
5 ABl. C […] vom […], S. […].
6 ABl. C […] vom […], S. […].
7 ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 51, Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/65/EG

(ABl. L 271 vom 9.10.2002 , S. 16).
8 Siehe Anhang II Teil A.
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� 98/27/EG Erwägungsgrund (2)

(3) Die zur Zeit sowohl auf innerstaatlicher als auch auf Gemeinschaftsebene bestehenden
Mechanismen zur Gewährleistung der Einhaltung dieser Richtlinien ermöglichen es
nicht immer, Verstöße, durch die die Kollektivinteressen der Verbraucher beein-
trächtigt werden, rechtzeitig abzustellen. Unter Kollektivinteressen sind die Interessen
zu verstehen, bei denen es sich nicht um eine Kumulierung von Interessen durch einen
Verstoß geschädigter Personen handelt. Dies gilt unbeschadet von Individualklagen
der durch einen Verstoß geschädigten Personen.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (3)

(4) Im Hinblick auf den Zweck, Verhaltensweisen zu unterbinden, die im Widerspruch
zum geltenden innerstaatlichen Recht stehen, können innerstaatliche Maßnahmen zur
Umsetzung der fraglichen Richtlinien in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden,
wenn diese Verhaltensweisen sich in einem anderen Mitgliedstaat auswirken als dem,
in dem sie ihren Ursprung haben; dies gilt auch für Schutzmaßnahmen, die über die in
diesen Richtlinien vorgesehenen Schutzmaßnahmen hinausgehen, jedoch mit dem
Vertrag vereinbar und nach diesen Richtlinien zulässig sind.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (4)

(5) Diese Schwierigkeiten können dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts
abträglich sein; denn man brauchte nur den Ausgangspunkt einer unerlaubten Ver-
haltensweise in einen anderen Staat zu verlegen, um vor jeglicher Durchsetzungs-
maßnahme geschützt zu sein. Dies aber stellt eine Wettbewerbsverzerrung dar.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (5)

(6) Diese Schwierigkeiten sind dazu angetan, das Vertrauen der Verbraucher in den
Binnenmarkt zu beeinträchtigen, und können den Handlungsrahmen für die Ver-
braucherorganisationen oder die unabhängigen öffentlichen Stellen einschränken, die
für den Schutz der durch eine gemeinschaftsrechtswidrige Verhaltensweise beein-
trächtigten Kollektivinteressen der Verbraucher zuständig sind.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (6)

(7) Die fraglichen Verhaltensweisen gehen oftmals über die Grenzen zwischen den
Mitgliedstaaten hinaus. Es ist dringend notwendig, die innerstaatlichen Vorschriften
über die Unterbindung dieser unerlaubten Verhaltensweisen unabhängig davon, in
welchem Land sich diese ausgewirkt haben, in gewissem Umfang einander
anzugleichen. Hiervon unberührt bleiben hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit
die Vorschriften des internationalen Privatrechts und des internationalen
Zivilprozessrechts sowie der zwischen den Mitgliedstaaten geltenden Übereinkünfte,
wobei die allgemeinen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem EG-Vertrag,
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insbesondere die Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem reibungslosen
Funktionieren des Binnenmarkts, einzuhalten sind.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (7)

(8) Das Ziel der geplanten Maßnahme kann nur durch die Gemeinschaft erreicht werden.
Infolgedessen obliegt es dieser, tätig zu werden.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (8)
(angepasst)

(9) Nach Artikel 5 Absatz 3 EG-Vertrag darf die Gemeinschaft nicht über das für die
Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen. Gemäß Artikel 5
sind die Besonderheiten der nationalen Rechtsordnungen weitestmöglich zu berück-
sichtigen, indem den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt wird, zwischen
verschiedenen Optionen gleicher Wirkung zu wählen. Die Gerichte oder Verwal-
tungsbehörden im Sinne dieser Richtlinie, die für die Entscheidung über die
Rechtsbehelfe zuständig sind, sollten berechtigt sein, die Auswirkungen früherer
Entscheidungen zu überprüfen.

� 98/27/EG Erwägungsgrund (9)

(10) Eine Option sollte darin bestehen vorzusehen, dass eine oder mehrere unabhängige
öffentliche Stellen, die speziell für den Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher
zuständig sind, die in dieser Richtlinie vorgesehenen Handlungsbefugnisse ausüben.
Eine andere Option sollte vorsehen, dass diese Befugnisse entsprechend den in den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten Kriterien durch Organisationen
ausgeübt werden, deren Zweck im Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher
besteht.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(10)

(11) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, sich für eine dieser beiden oder für beide
Optionen gleichzeitig zu entscheiden und entsprechend die auf innerstaatlicher Ebene
für die Zwecke dieser Richtlinie qualifizierten Stellen und/oder Organisationen zu
bestimmen.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(11)

(12) Im Hinblick auf grenzüberschreitende Verstöße innerhalb der Gemeinschaft sollte für
diese Stellen und/oder Organisationen der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
gelten. Die Mitgliedstaaten sollten gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie auf
Antrag ihrer nationalen Einrichtungen der Kommission Namen und Zweck ihrer
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nationalen Einrichtungen mitteilen, die in ihrem Land zur Klageerhebung berechtigt
sind.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(12)

(13) Es obliegt der Kommission, ein Verzeichnis dieser qualifizierten Einrichtungen im
Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen. Solange nicht eine gegenteilige
Erklärung veröffentlicht wird, gilt eine qualifizierte Einrichtung als zur Klageerhebung
berechtigt, wenn ihr Name in dem Verzeichnis aufgeführt ist.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(13)

(14) Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass die Partei, die eine Unterlassungs-
klage zu erheben beabsichtigt, eine vorherige Konsultation durchführen muss, um es
der beklagten Partei zu ermöglichen, den beanstandeten Verstoß abzustellen. Die
Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass in diese vorherige Konsultation eine
von ihnen benannte unabhängige öffentliche Stelle einzubeziehen ist.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(14)

(15) Wenn die Mitgliedstaaten eine vorherige Konsultation vorsehen, ist eine Frist von
zwei Wochen, gerechnet ab dem Eingang des Antrags auf Konsultation, festzusetzen;
wird die Unterlassung des Verstoßes nicht innerhalb dieser Frist erreicht, so ist die
klagende Partei berechtigt, die zuständigen Gerichte oder Verwaltungsbehörden ohne
weiteren Aufschub mit der Klage zu befassen.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(15)

(16) Es ist angezeigt, dass die Kommission einen Bericht über das Funktionieren dieser
Richtlinie und insbesondere über deren Anwendungsbereich und die Durchführung der
vorherigen Konsultation vorlegt.

� 98/27/EG Erwägungsgrund
(16)

(17) Die Anwendung dieser Richtlinie sollte die Anwendung der gemeinschaftlichen
Wettbewerbsregeln unberührt lassen.
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� 

(18) Diese Richtlinie sollte die Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang II
Teil B aufgeführten Richtlinien und deren Umsetzungsfristen unberührt lassen —

� 98/27/EG

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

1. Ziel dieser Richtlinie ist die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Unterlassungsklagen im Sinne des Artikels 2 zum Schutz
der Kollektivinteressen der Verbraucher, die unter die in Anhang I aufgeführten
Richtlinien fallen, um so das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu
gewährleisten.

2. Ein Verstoß im Sinne dieser Richtlinie ist jede Handlung, die den in Anhang I
aufgeführten Richtlinien in der in die innerstaatliche Rechtsordnung der Mitglied-
staaten umgesetzten Form zuwiderläuft und die in Absatz 1 genannten Kollektiv-
interessen der Verbraucher beeinträchtigt.

Artikel 2

Unterlassungsklagen

1. Die Mitgliedstaaten bestimmen die zuständigen Gerichte oder Verwaltungsbehörden
für die Entscheidung über die von qualifizierten Einrichtungen im Sinne des
Artikels 3 eingelegten Rechtsbehelfe, die auf Folgendes abzielen können:

a) eine mit aller gebotenen Eile und gegebenenfalls im Rahmen eines Dringlich-
keitsverfahrens ergehende Anordnung der Einstellung oder des Verbots eines
Verstoßes;

b) gegebenenfalls Maßnahmen wie die Veröffentlichung der Entscheidung im
vollen Wortlaut oder in Auszügen in der für angemessen erachteten Form
und/oder die Veröffentlichung einer Richtigstellung, um die fortdauernde
Wirkung des Verstoßes abzustellen;

c) sofern dies nach dem Recht des Mitgliedstaats zulässig ist, eine Anordnung
dahingehend, dass die unterlegene beklagte Partei im Fall der Nichtbeachtung
der Entscheidung innerhalb einer von den Gerichten oder Verwaltungs-
behörden festgesetzten Frist in eine öffentliche Kasse oder an einen anderen im
Rahmen innerstaatlicher Rechtsvorschriften bezeichneten Begünstigten einen
bestimmten Betrag für jeden Tag der Nichtbeachtung oder jede andere Summe
zahlen muss, welche die innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorsehen, um die
Beachtung der Entscheidungen zu gewährleisten.
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2. Diese Richtlinie lässt die Vorschriften des internationalen Privatrechts und des
internationalen Zivilprozessrechts hinsichtlich des anzuwendenden Rechts unberührt,
so dass normalerweise entweder das Recht des Mitgliedstaats, in dem der Verstoß
seinen Ursprung hat, oder das Recht des Mitgliedstaats, in dem sich der Verstoß
auswirkt, angewendet wird.

Artikel 3

Klagebefugte Einrichtungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck "qualifizierte Einrichtung" jede Stelle
oder Organisation, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß errichtet wurde
und ein berechtigtes Interesse daran hat, die Einhaltung der in Artikel 1 genannten
Bestimmungen sicherzustellen; er bezeichnet insbesondere

a) in Mitgliedstaaten, in denen solche Stellen bestehen, eine oder mehrere unabhängige
öffentliche Stellen, die speziell für den Schutz der in Artikel 1 genannten Interessen
zuständig sind, und/oder

b) Organisationen, deren Zweck im Schutz der in Artikel 1 genannten Interessen besteht,
entsprechend den im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften festgelegten Kriterien.

� 98/27/EG (angepasst)

Artikel 4

Grenzüberschreitende Verstöße innerhalb der Gemeinschaft

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit im Fall eines Ver-
stoßes, dessen Ursprung in seinem Hoheitsgebiet liegt, jede qualifizierte Einrichtung
eines anderen Mitgliedstaats, in dem die von dieser qualifizierten Einrichtung
geschützten Interessen durch den Verstoß beeinträchtigt werden, nach Vorlage des in
Absatz 3 � des vorliegenden Artikels � vorgesehenen Verzeichnisses das nach
Artikel 2 zuständige Gericht oder die nach Artikel 2 zuständige Verwaltungsbehörde
anrufen kann. Die Gerichte oder Verwaltungsbehörden akzeptieren dieses
Verzeichnis als Nachweis der Berechtigung der qualifizierten Einrichtung zur
Klageerhebung unbeschadet ihres Rechts zu prüfen, ob der Zweck der qualifizierten
Einrichtung deren Klageerhebung in einem speziellen Fall rechtfertigt.

2. Im Hinblick auf grenzüberschreitende Verstöße innerhalb der Gemeinschaft und
unbeschadet der Rechte, die anderen Stellen gemäß den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften zustehen, teilen die Mitgliedstaaten auf Antrag ihrer qualifizierten
Einrichtungen der Kommission mit, dass diese Einrichtungen berechtigt sind, eine in
Artikel 2 vorgesehene Klage zu erheben. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
Namen und Zweck dieser qualifizierten Einrichtungen mit.

3. Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der in Absatz 2 bezeichneten qualifizierten
Einrichtungen und gibt darin deren Zweck an. Dieses Verzeichnis wird im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht; Änderungen an diesem Verzeichnis werden
unverzüglich veröffentlicht; die aktualisierte Liste wird alle sechs Monate
veröffentlicht.
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� 98/27/EG

Artikel 5

Vorherige Konsultation

1. Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder beibehalten, wonach die
Partei, die eine Unterlassungsklage zu erheben beabsichtigt, dieses Verfahren erst
einleiten kann, nachdem sie versucht hat, die Einstellung des Verstoßes entweder in
Konsultationen mit der beklagten Partei oder mit der beklagten Partei und einer der
in Artikel 3 Buchstabe a) bezeichneten qualifizierten Einrichtungen des Mitglied-
staats, in dem die Unterlassungsklage erhoben wird, zu erreichen. Es ist Sache des
Mitgliedstaats, zu entscheiden, ob die Partei, die eine Unterlassungsklage erheben
will, die qualifizierte Einrichtung konsultieren muss. Wird die Einstellung des
Verstoßes nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags auf
Konsultation erreicht, so kann die betroffene Partei ohne weiteren Aufschub eine
Unterlassungsklage erheben.

2. Die von den Mitgliedstaaten festgelegten Einzelheiten der vorherigen Konsultation
werden der Kommission mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.

� 98/27/EG (angepasst)

Artikel 6

Berichte

1. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat alle drei Jahre und
erstmals spätestens � am 21. Juli 2003 � einen Bericht über die Anwendung
dieser Richtlinie vor.

2. In ihrem ersten Bericht prüft die Kommission insbesondere:

� a) � den Anwendungsbereich dieser Richtlinie in Bezug auf den Schutz der
Kollektivinteressen von Personen, die im Handel, in der Industrie, im
Handwerk oder in freien Berufen tätig sind;

� b) � den Anwendungsbereich dieser Richtlinie, wie er durch die in Anhang I
aufgeführten Richtlinien bestimmt wird;

� c) � ob die vorherige Konsultation gemäß Artikel 5 zum wirksamen Schutz
der Verbraucher beigetragen hat.

Gegebenenfalls sind dem Bericht Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie
beizufügen.
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� 98/27/EG

Artikel 7

Weitergehende Handlungsbefugnisse der Mitgliedstaaten

Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Bestimmungen zu erlassen oder
beizubehalten, die den qualifizierten Einrichtungen sowie sonstigen betroffenen Personen auf
nationaler Ebene weitergehende Rechte zur Klageerhebung einräumen.

� 98/27/EG (angepasst)

Artikel 8

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

� 

Artikel 9

Aufhebung

1. Die Richtlinie 98/27/EG, in der Fassung der in Anhang II Teil A genannten
Richtlinien, wird unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in
Anhang II Teil B genannten Fristen für die Umsetzung der Richtlinien in
innerstaatliches Recht aufgehoben.

2. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die
vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in
Anhang III zu lesen.

� 98/27/EG Art. 9

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.
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� 98/27/EG Art. 10

Artikel 11

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel, am […]

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Präsident Der Präsident
[…] […]
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� 98/27/EG Anhang

ANHANG I

LISTE DER RICHTLINIEN NACH ARTIKEL 19

� 98/27/EG (angepasst)

1. Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende
� und vergleichende � Werbung (ABl. L 250 vom 19.9.1984, S. 17), � geändert
durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 290 vom 23.10.1997, S. 18) �.

2. Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den
Verbraucherschutz im Fall von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen (ABl. L 372 vom 31.12.1985, S. 31).

3. Richtlinie 87/102/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucher-
kredit (ABl. L 42 vom 12.2.1987, S. 48), zuletzt geändert durch die Richt-
linie 98/7/EG (ABl. L 101 vom 1. 4. 1998, S. 17).

4. Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung be-
stimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Aus-
übung der Fernsehtätigkeit: Artikel 10 bis 21 (ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23),
geändert durch die Richtlinie 97/36/EG (ABl. L 202 vom 30.7. 997, S. 60).

5. Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen
(ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59).

� 98/27/EG Anhang, Punkt 7

6. Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln
in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 21.4. 993, S. 29).

� 98/27/EG Anhang, Punkt 8

7. Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Okto-
ber 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von
Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien (ABl. L 280
vom 29.10.1994, S. 83).

                                                
9 Die unter den Nummern 1, 6, 8 und 11 aufgeführten Richtlinien enthalten spezifische Bestimmungen

über Unterlassungsklagen.
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� 98/27/EG Anhang, Punkt 9
(angepasst)

8. Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997
über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. L 144 vom
4.6.1997, S. 19) � , geändert durch die Richtlinie 2002/65/EG (ABl. L 271 vom
9.10.2002, S. 16) � .

� 1999/44/EG Art. 10

9. Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien
für Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12).

� 2000/31/EG Art. 18 Abs. 2

10. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft,
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1).

� 98/27/EG (angepasst)

� 11. Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarznei-
mittel: Artikel 86 bis 100 (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). �

� 2002/65/EG Art. 19

12. Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Sep-
tember 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und
zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und
98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16).

_____________
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�

ANHANG II

Teil A
Aufgehobene Richtlinie und ihre nachfolgenden Änderungen

(Artikel 9)

Richtlinie 98/27/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates

(ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 51)

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates, nur Artikel 10

(ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12)

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates, nur Artikel 18
Absatz 2

(ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1)

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates, nur Artikel 19

(ABl. L 271 du 9.10.2002, S. 16)

Teil B
Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht

(Artikel 9)

Richtlinie Frist für die Umsetzung

Richtlinie 98/27/EG 1. Januar 2001

Richtlinie 1999/44/EG 1. Januar 2002

Richtlinie 2000/31/EG 17. Januar 2002

Richtlinie 2002/65/EG 9. Oktober 2004

_____________
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ANHANG III

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 98/27/EG Vorliegende Richtlinie

Artikel 1-5 Artikel 1-5

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 erster Ge-
dankenstrich

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a)

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 zweiter Ge-
dankenstrich

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b)

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 dritter Ge-
dankenstrich

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c)

Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2

Artikel 7 Artikel 7

Artikel 8 Absatz 1 ---------------------------------

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 8

--------------------------------------- Artikel 9

Artikel 9 Artikel 10

Artikel 10 Artikel 11

Anhang Anhang I

---------------------------------------- Anhang II

---------------------------------------- Anhang III

_____________


